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Bescheinigung über den voraussichtlichen Abschluss des Studiums und berufsrechtliche 

Anerkennung des Studiengangs 

 

Die Aufnahme eines Masters mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie setzt voraus, 

dass im vorausgegangenen Bachelorstudium Psychologie die inhaltlichen Vorgaben des PsychThG und 

der PsychThApprO umgesetzt worden sind. 

 

Hiermit wird bescheinigt, dass bei einem Bachelorstudium Psychologie an der Universität Ulm die 

berufsrechtliche Anerkennung vorliegt, wenn gemäß dem Transcript of Records folgende Bedingungen 

erfüllt sind:

1. Studium Bachelor „B.Sc. Psychologie“ nach FSPO 2025 

2. Vorliegen von insgesamt mind. 180 ECTS

3. Erfolgreiches Absolvieren der Module

• „Störungs- und Verfahrenslehre II“ in der Wahlpflichtvertiefung im Anwendungsbereich

• „Grundlagen der Medizin und Pharmakologie“ im Ergänzungsbereich

• sowie „Orientierungspraktikum“ und „Berufsqualifizierende Tätigkeit I nach

PsychThApprO“ in den Berufspraktischen Einsätzen

Bei Vorliegen der o.g. Bedingungen hat die*der Studierende mit dem B.Sc. Psychologie alle Leistungen 

erbracht oder wird diese mit Abschluss des Studiums erbracht haben, die gemäß §§ 7 und 9 PsychThG 

sowie §§ 12-15 und Anlage 1 der PsychThApprO notwendig sind, um für einen klinischen 

Masterstudiengang zugelassen zu werden und nach Absolvieren eines geeigneten Masterstudiengangs die 

Approbation als Psychotherapeut*in erhalten zu können. Die Erfüllung der Bedingung wird auf dem 

Transcript of Records ausgewiesen.

Der Studiengang B.Sc. Psychologie gemäß FSPO 2025 wurde von der zuständigen Landesbehörde, dem 

Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie beim Regierungspräsidium Stuttgart, mit Bescheid vom 

25.07.2022 berufsrechtlich anerkannt.
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Prof. Dr. Morten Moshagen 

Vorsitzender des Fachprüfungsausschusses mit Stempel der Bachelor-Universität 

 

 

Ulm, den 17.09.2025 



 

Übersicht zur Umsetzung der Inhalte der PsychThApprO im Bachelor-

Studiengang Psychologie gemäß der FSPO 2025 an der Universität Ulm 

 

Wissens- und  
Praktikumsbereiche 

Geforderte 
ECTS 

Erfüllte 
 ECTS 

Zugeordnete(s) Modul(e) 
[Modulnr. Modultitel (LP)] 

Anforderungen 
erfüllt? 

laut PsychThApprO Wird von der Herkunftsuniversität ausgefüllt wird von der 
aufnehmenden 
Universität 
ausgefüllt 

Grundlagenbereich 

Grundlagen der 
Psychologie (Anlage 1, 
Abschnitt 1) 

25 46 73001 Allgemeine Psychologie I (8 LP);  
77010 Allgemeine Psychologie II (8 LP, 
davon entfallen 3 LP auf kognitiv-
affektive Neurowissenschaften);   
78038 Biologische Psychologie & 
Gesundheit, Prävention und Reha-
bilitation (6 der 8 LP decken Inhalte der 
biologischen Psychologie ab); 
78039 Persönlichkeitspsychologie (8 
LP);   
71108 Entwicklungspsychologie (8 LP);   
74729 Sozialpsychologie (8 LP) 

 
 
 
 
 
 

Grundlagen der Pädagogik 
/ Pädagogische 
Psychologie 
(Anlage 1, Abschnitt 2) 
 

4 4 77017 Pädagogische Psychologie und 
Bildungswissenschaften (4 der 8 LP 
decken Grundlagen der Pädagogik 
gemäß Approbationsordnung ab) 

 

Grundlagen der Medizin 
(Anlage 1, Abschnitt 3) 
 

4 4 75345 Grundlagen der Medizin und 
Pharmakologie (4 der 6 LP decken 
Grundlagen der Medizin und 2 der 6 LP 
Grundlagen der Pharmakologie gemäß 
Approbationsordnung ab) 
 
Hinweis: Dieses Modul ist ein Wahl-
pflichtmodul im Rahmen des Ergän-
zungsbereichs. Um die Voraussetzun-
gen gemäß Approbationsordnung zu er-
füllen, muss die*der Studierende dieses 
Modul belegt haben.

 

Grundlagen der 
Pharmakologie  
(Anlage 1, Abschnitt 4) 

2 2  

Vertiefungsbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Störungslehre  
(Anlage 1, Abschnitt 5) 
 

8 16 77012 Störungs- und Verfahrenslehre I 
(8 LP);  
77015 Störungs- und Verfahrenslehre II 
(8 LP) 
 
Hinweis: Störungs- und Verfahrens-
lehre II ist ein Wahlpflichtmodul. Um 
die Voraussetzungen gemäß Appro-
bationsordnung zu erfüllen, muss 
die*der Studierende dieses Modul 
belegt haben.

 

Allgemeine 
Verfahrenslehre (Anlage 1, 
Abschnitt 7) 
 

8  



 

Prävention, Rehabilitation 
(Anlage 1, Abschnitt 8) 
 

2 2 78038 Biologische Psychologie & 
Gesundheit, Prävention und Reha-
bilitation (2 der 8 LP decken präventive 
und rehabilitative Konzepte gemäß 
Approbationsordnung ab) 

 

Berufsethik und 
Berufsrecht (Anlage 1, 
Abschnitt 10) 
 

2 2 76684 Orientierungspraktikum (die 
Vorlesung „Berufsethik & Berufsrecht“ 
im Umfang von 2 der 7 LP deckt die 
entsprechenden Inhalte gemäß 
Approbationsordnung ab) 
 
Hinweis: Dieses Praktikum ist ein Wahl-
pflichtmodul. Um die Voraussetzungen 
gemäß Approbationsordnung zu er-
füllen, muss die*der Studierende dieses 
Modul belegt haben.

 

Methoden und Diagnostik 

wissenschaftliche 
Methodenlehre (ohne 
ExPra/EmPra) 
(Anlage 1, Abschnitt 9) 

15 mind. 
20 

76683 Einführung in die Psychologie 
(mind. 1 der 8 LP deckt Inhalte zu 
wissenschaftlicher Methodenlehre 
gemäß Approbationsordnung ab); 
75581 Einführung in die psycholo-
gischen Forschungsmethoden (mind. 4 
der 8 LP decken Inhalte zu wissen-
schaftlicher Methodenlehre gemäß 
Approbationsordnung ab); 
73582 Statistik I (6 LP); 
73584 Statistik II (6 LP); 
74801 Testtheorie und 
Versuchsplanung (die 
„Modulhälfte“ zu Versuchsplanung im 
Umfang von 3 der 6 LP deckt Inhalte zu  
wissenschaftlicher Methodenlehre 
gemäß Approbationsordnung ab) 

 

Psychologische Diagnostik 
(Anlage 1, Abschnitt 6) 

12 13 77841 Psychologische Diagnostik (8 LP);  
74801 Testtheorie und Versuchsplanung 
(die Modulhälfte zu „Testtheorie“ im 
Umfang von 3 der 6 LP deckt Inhalte zu 
psychologischer Diagnostik gemäß 
Approbationsordnung ab); 
76683 Einführung in die Psychologie 
(das klinische Praktikum „Gesprächs-
führungstechniken und Beobachtungs-
verfahren“ im Umfang von 2 der 8 LP 
deckt die entsprechenden Inhalte 
gemäß Approbationsordnung ab) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berufspraktische Einsätze/ Praktika 

Forschungsorientiertes 
Praktikum-I – Grundlagen 
der Forschung nach §13 
(Experimentalpsycholo-
gisches Praktikum/ 
empirisches Praktikum, 
Arbeit in Kleingruppen mit 
max. 15 Studierenden) 

6 6 77842 Experimentelles Praktikum  

Orientierungspraktikum 
nach § 14 in Einrichtungen 
mit Bezug zur Gesundheits- 
und Patientenversorgung 
(mind. 150h)  

5 5  76684 Orientierungspraktikum (5 der 7 
LP decken das Orientierungspraktikum 
gemäß Approbationsordnung ab) 
 
Hinweis: Dieses Praktikum ist ein Wahl-
pflichtmodul. Um die Voraussetzungen 
gemäß Approbationsordnung zu er-
füllen, muss die*der Studierende dieses 
Modul belegt haben.

 

Berufsqualifizierende 
Tätigkeit I - Einstieg in die 
Praxis der Psychotherapie 
nach §15 in 
psychotherapeutischen 
Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung, in 
denen approbierte (Kinder-
und Jugend-/psycholog.) 
Psychotherapeut*innen 
arbeiten (mind. 240h)

8 8  75299 Berufsqualifizierende 
Tätigkeit I nach PsychThApprO 
 
Hinweis: Dieses Praktikum ist ein Wahl-
pflichtmodul. Um die Voraussetzungen 
gemäß Approbationsordnung zu er-
füllen, muss die*der Studierende dieses 
Modul belegt haben.

 

 




